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Die wichtigsten Änderungen 2007 im Überblick 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Der Gesetzgeber hat mit dem Steueränderungsgesetz 2007 und anderer Gesetze wieder viele Neuerungen auf den Weg gebracht. Auf die für Arbeitnehmer, Rentner, Vermieter, Sparer und Eltern wichtigsten Änderungen macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. aufmerksam.


Kürzung der Entfernungspauschale

Ab 2007 bleiben bei den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die ersten 20 Kilometer steuerlich unberücksichtigt. Erst ab dem 21. Entfernungskilometer können 0,30 Euro pro Entfernungskilometer wie Werbungskosten bei der Steuererklärung abgesetzt werden. Gegen die Kürzung sind bereits bei mehreren Finanzgerichten Klagen von Lohnsteuerhilfevereinen und anderen anhängig.
Arbeitszimmer

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer werden ab 2007 nur noch anerkannt, wenn dieses den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Das bedeutet für viele Lehrer, Richter, Umschüler, Nebenberufler u.a. das „Aus“ des häuslichen Arbeitszimmers.

Kürzung Sparerfreibetrag

Der Sparerfreibetrag von derzeit 1.370 Euro wird auf 750 Euro fast halbiert. Der Werbungskostenpauschbetrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen bleibt mit 51 Euro erhalten. Für Verheiratete gilt jeweils der doppelte Betrag. Somit bleiben Zinsen ab 2007 nur noch bis zu einem Betrag von 801 Euro bzw. 1.602 Euro 

(alleinstehend bzw. verheiratet) steuerfrei.

Mehrwertsteuer/ Versicherungsteuer

Die Mehrwertsteuer wird von derzeit 16 auf 19 Prozent angehoben. Der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent bleibt erhalten (z. B. Lebensmittel, Bücher, Zeitschriften). Die Versicherungsteuer erhöht sich bei vielen Policen um 3 Prozent.
Reichensteuer

Der Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent wird auf 45 Prozent bei einem zu versteuernden Einkommen ab 250.001 Euro bzw. 500.001 Euro angehoben. 

Kindergeld

Die Bezugsdauer von Kindergeld wird auf 25 Jahre verkürzt. Dies betrifft Kinder, die nach dem 1.Januar 1983 geboren sind. Kindergeld bis zum 26. Lebensjahr gibt es für  Kinder, die zwischen dem 2. Januar 1982 und dem 1.Januar 1983 geboren wurden. Für ältere Kinder bleibt es wie bisher.

Elterngeld

Für nach dem 31.12.2006 geborene Kinder erhalten Eltern ein einkommensabhängiges Elterngeld. Dieses beträgt  67 Prozent des letzten Nettoverdienstes, maximal 1.800 Euro für grundsätzlich 12 Monate. In bestimmten Fällen verlängert sich die Anspruchsdauer auf 14 Monate (z.B. bei Alleinerziehenden, bei Kürzung des Elterngeldes wegen Erwerbstätigkeit oder bei Übernahme der Betreuung für 2 Monate durch den anderen Elternteil). 
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